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Muscles from Brussels: Kompromiss zum EU 
„Lieferkettengesetz“ erzielt 
 

EU-RAT ERREICHT NACH HEFTIGEM RINGEN UNTER BELGISCHER RATSPRÄSDENTSCHAFT AM 

15. MÄRZ 2024 EINIGUNG ZU NACHHALTIGKEITSPFLICHTEN FÜR UNTERNEHMEN 

 

Executive Summary  
 

▪ Vor mehr als zwei Jahren hatte die Kommission der 

Europäischen Union in Brüssel am 23. Februar 2022 

den Entwurf1 für eine Richtlinie zu neuen Unterneh-

menspflichten bei der Beachtung von Menschenrech-

ten und Umweltschutz vorgelegt.2 

▪ Dieser Vorschlag zu einer ersten EU-weiten Vorgabe 

von Unternehmenspflichten zu Nachhaltigkeitsbelan-

gen – der Corporate Sustainability Due Diligence Di-

rective (CSDDD oder „CS3D“) – war sowohl hinsichtlich 

des geplanten Anwendungsbereichs als auch der in-

haltlichen Regelungsreichweite noch deutlich stren-

ger als das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtenge-

setz (LkSG), das am 1. Januar 2023 für Unternehmen 

mit mindestens 3.000 Mitarbeitenden in Kraft trat und 

am 1. Januar 2024 in seine nächste Erweiterungs-

runde für Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitar-

beitenden ging3. 

▪ Nach intensiven Trilog-Verhandlungen war am 14. De-

zember 2023 zunächst eine Einigung zwischen den 

drei EU-Organen erzielt worden4. 

▪ Trotz Enthaltung der deutschen Bundesregierung ha-

ben nun am 15. März 2024 mit einer qualifizierten 

Mehrheit von 15 Ländern mit einem Bevölkerungsan-

teil von mindestens 65 % die EU-Mitgliedstaaten die 

EU-Lieferkettenrichtlinie beschlossen. 

 
1 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937. 
2 Siehe dazu unser GSK Update vom 25.02.2022 unter GSK-Update-EU-

Nachhaltigkeitsrichtlinie.pdf. 
3 Siehe dazu unser GSK Update vom 21.06.2021 unter 

https://www.gsk.de/de/das-neue-gesetz-ueber-die-unternehmeri-

schen-sorgfaltspflichten-in-lieferketten/. 

 

 

▪ Das EU-Parlament muss noch zustimmen; für die als 

sicher geltende Entscheidung ist die Sitzung vom 

24. April 2024 vorgesehen. 

▪ Der nun von der belgischen Ratspräsidentschaft dann 

doch noch vor der EU-Parlamentswahl am 9. Mai 2024 

erkämpfte Kompromiss zur CS3D5 sieht sieben we-

sentliche Veränderungen vor: 

 

1. Anhebung der Beschäftigtenschwelle von 500 auf 

1.000 Mitarbeitende 

2. Neue Umsatzschwelle von statt 150 nun 450 Mil-

lionen EUR Nettoumsatz p.a. 

3. Gestufte Einführung zeitlich gestaffelt nach Un-

ternehmensgröße nach spätestens fünf Jahren  

4. Aufgabe des Hoch-Risiko-Industriesektor-Prinzips 

5. Einschränkung der Verpflichtungsreichweite ent-

lang der Wertschöpfungskette bzw. „Aktivitäten-
kette“ 

6. Aufgabe des Klimaziel-Bezugs für variable Vergü-

tungssysteme 

7. Anpassung der „echten“ zivilrechtlichen Haftung 

für Unternehmen 

 

4 Abrufbar unter https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-re-

leases/2023/12/14/corporate-sustainability-due-diligence-council-and-

parliament-strike-deal-to-protect-environment-and-human-rights/. 
5 „Final Kompromisse text“ vom 13.03.2024, abrufbar CSDDD_CORE-

PER_text_13_March_2024.pdf (bvi.de) 

https://gsk.de/wp-content/uploads/2022/02/GSK-Update-EU-Nachhaltigkeitsrichtlinie.pdf
https://gsk.de/wp-content/uploads/2022/02/GSK-Update-EU-Nachhaltigkeitsrichtlinie.pdf
https://www.gsk.de/de/das-neue-gesetz-ueber-die-unternehmerischen-sorgfaltspflichten-in-lieferketten/
https://www.gsk.de/de/das-neue-gesetz-ueber-die-unternehmerischen-sorgfaltspflichten-in-lieferketten/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/14/corporate-sustainability-due-diligence-council-and-parliament-strike-deal-to-protect-environment-and-human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/14/corporate-sustainability-due-diligence-council-and-parliament-strike-deal-to-protect-environment-and-human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/14/corporate-sustainability-due-diligence-council-and-parliament-strike-deal-to-protect-environment-and-human-rights/
https://direkt.bvi.de/fileadmin/user_upload/letter/2024/M%C3%A4rz/CSDDD_COREPER_text_13_March_2024.pdf
https://direkt.bvi.de/fileadmin/user_upload/letter/2024/M%C3%A4rz/CSDDD_COREPER_text_13_March_2024.pdf
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Hintergrund 

 

Seit Anfang 2023 gilt in Deutschland das LkSG für Unter-

nehmen mit Sitz im Inland und mehr als 3.000 Beschäftig-

ten; seit dem 1. Januar 2024 wurde der Anwendungsbe-

reich auf Unternehmen nun mit mehr als 1.000 

Beschäftigten ausgeweitet. Verpflichtete Unternehmen 

müssen entlang ihrer globalen Wertschöpfungsketten 

eine ganze Reihe von Sorgfaltspflichten implementieren, 

um Menschenrechtsverletzungen und bestimmte Um-

weltschäden, die mit ihren Geschäftsaktivitäten in Verbin-

dung stehen, zu verhindern. Mit Verabschiedung des 

LkSG reihte sich Deutschland in eine globale legislative 

Entwicklung ein, die sich – durch Teils erheblich divergie-

rende Vorgaben – zum Ziel gesetzt hat, die Auswirkungen 

unternehmerischer Tätigkeiten auf menschen- und um-

weltrechtlich indizierte Rechtsgüter einer gesetzlichen 

Regelung zuzuführen. Im außereuropäischen Ausland 

nahm der US-Bundesstaat Kalifornien bereits im Jahr 

2010 eine Vorreiterrolle ein, indem dieser den Transpa-

rency in Supply Chains Act6 verabschiedete. Im Vereinten 

Königreich ist 2015 der UK Modern Slavery Act7 in Kraft 

getreten, der Transparenzanforderungen hinsichtlich un-

ternehmerischer Wertschöpfungsketten statuiert und 

künftig womöglich durch eine deutlich striktere Reglung 

abgelöst werden könnte. Ein entsprechender Entwurf ei-

nes Commercial Organisations and Public Authorities Duty 

(Human Rights and Environment) Bill8 wurde vorgelegt, 

die in weiten Teilen erheblich über das deutsche LkSG hin-

ausgeht. In Frankreich ist 2017 die Loi de vigilance9 verab-

schiedet worden. Während seit 2019 in den Niederlanden 

eine vergleichbare Regelung zur Verhinderung von Kin-

derarbeit umgesetzt wurde,10 hat Norwegen 2021 mit 

dem Apenhetsloven nachgezogen11. Der von der EU-Kom-

mission seit 2022 verfolgte Ansatz zu einer Harmonisie-

rung der einzelnen mitgliedstaatlichen Vorschriften ist 

also – wie dieser kurze Überblick erneut zeigt – 

 
6 Senate Bill No. 657, abrufbar unter https://oag.ca.gov/sites/all/fi-

les/agweb/pdfs/cybersafety/sb_657_bill_ch556.pdf. 
7 Abrufbar unter https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/con-

tents/enacted. 
8 Abrufbar unter https://bills.parliament.uk/publica-

tions/53150/documents/4066. 
9 LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des 

sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre,  https://www.le-

gifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/. 

keineswegs als weitsichtig vorausschauende Initiative zu 

betrachten. Die CS3D stellt eine Reaktion auf die Entwick-

lungen auf mitgliedstaatlicher Ebene dar, mit der eine 

weitere Fragmentierung rechtlicher Rahmenbedingungen 

im Binnenmarkt verhindert werden soll. 

 

 

Die wichtigsten Punkte und Änderungen in Kürze 

 

1. Anwendbarkeitsschwellen  

Unternehmen aus der EU mit mehr als 1.000 Beschäftig-

ten und einem EU-weiten Nettoumsatz von mindestens 

450 Mio. EUR pro Jahr werden erfasst. Damit werden 

schätzungsweise 5.000 Unternehmen in der EU erfasst 

sein. Der Richtlinienentwurf vor der Kompromiss-Eini-

gung hätte schätzungsweise 13.000 Unternehmen direkt 

betroffen. Das bisherige Hoch-Risiko-Industriesektor-

Prinzip, welches zu niedrigeren Umsatz- und Mitarbeiter-

schwellen führen sollte, wurde aufgegeben. Spätestens 

zwei Jahre nach CS3D-Inkrafttreten soll nochmals über 

eine Notwendigkeit besonderer Vorschriften für be-

stimmte Sektoren – wie etwa Unternehmen aus der Fi-

nanzwirtschaft – berichtet werden. 

 

10 Wet Zorgplicht Kinderarbeid, abrufbar unter https://www.eersteka-

mer.nl/behandeling/20170207/gewijzigd_voorstel_van_wet. 
11 Prop. 150 L Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleg-

gende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetslo-

ven), abrufbar unter https://www.regjeringen.no/no/dokumen-

ter/prop.-150-l-20202021/id2843171/. 

https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/cybersafety/sb_657_bill_ch556.pdf
https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/cybersafety/sb_657_bill_ch556.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
https://bills.parliament.uk/publications/53150/documents/4066
https://bills.parliament.uk/publications/53150/documents/4066
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170207/gewijzigd_voorstel_van_wet
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170207/gewijzigd_voorstel_van_wet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-150-l-20202021/id2843171/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-150-l-20202021/id2843171/
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2. Übergangsregeln 

Der CS3D-Kompromiss beinhaltet einen zeitlich gestuften 

Einführungsprozess abhängig von der Unternehmens-

größe.  

▪ Spätestens drei Jahre nach Einführung soll die neue 

EU-Richtlinie für alle Unternehmen mit mehr als 5.000 

Beschäftigten und 1.500 Millionen EUR Umsatz gelten 

▪ Vier Jahre später für solche mit mindestens 3.000 Be-

schäftigten und 900 Millionen EUR Umsatz 

▪ Fünf Jahre danach für solche mit mehr als 1.000 Be-

schäftigten und 450 Millionen EUR Umsatz 

 

3. Verpflichtungsreichweite 

Der EU-Kompromiss adressiert noch immer sowohl die 

„up-“ als auch die „downstream“-Wertschöpfungskette. 

Allerdings wird der Begriff der Aktivitätenkette enger ge-

fasst: die Entsorgung von Altprodukten wird nicht mehr 

inkludiert; Geschäftspartner sind nur dann noch im zu 

überwachenden sachlichen Anwendungsbereich der Un-

ternehmenssorgfaltspflichten, wenn diese ausdrücklich 

zu ihren Tätigkeiten vertraglich beauftragt sind. („on be-

half“ und „direct business partner“). Damit wird die indi-

rekte Verpflichtungsreichweite zwar verkürzt; es bleibt 

aber bei einer bidirektionalen Wertschöpfungsketten- 

und nicht rein eindimensionalen Lieferketten-Orientie-

rung. 

4. Schutzziel Klimawandel 

Zum Kampf gegen die schädlichen Auswirkungen des Kli-

mawandels werden Unternehmen noch immer verpflich-

tet, in ihren Geschäftsmodellen und Unternehmensstra-

tegien das 1,5-Grad-Höchsterwärmungs-Ziel des Pariser 

Klimaabkommens zu berücksichtigen. Dies soll mittels so-

genannter Übergangspläne oder „transition plans“ erfol-
gen, in denen der Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft 

vorzuzeichnen ist. Diese Übergangsplanungen sind aber 

im aktuellen Kompromiss nicht verpflichtend in den vari-

ablen Vergütungsstrukturen für Führungskräfte in 

 
12 Vgl. CS3D Art. 15 n.F. „Combating climate change“ 

Großunternehmen zu spiegeln. Zudem müssen Unterneh-

men, die bereits den Berichterstattungspflichten der EU 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) un-

terliegen, zur Vermeidung von Mehrfachaufwand aus-

drücklich keine gesonderten Übergangspläne nach CS3D 

erstellen.12 

5. Zivilrechtliche Haftung 

Auch das bisherige Prinzip einer „echten“ zivilrechtlichen 

Haftung für Unternehmen wurde verändert. Unterneh-

men sollen nach dem vorliegenden CS3D-Kompromiss13 

zu Schadensersatz unter bestimmten Voraussetzungen 

verpflichtet sein. Anders als bislang soll diese Schadenser-

satzhaftung allerding dann ausdrücklich nicht greifen, 

wenn nur ein Geschäftspartner entlang der Aktivitäten-

kette für die Schadensverursachung verantwortlich war. 

 

6. Nächste Schritte 

Der erzielten Einigung muss nun vom EU-Parlament noch 

zugestimmt werden. Noch vor der EU-Parlamentswahl 

am 9. Mai 2024 soll dies für die Plenarsitzung am 24. April 

2024 vorgesehen sein. 

 

Umsetzungsempfehlungen für Unternehmen 

 

Trotz heftiger Kontroversen und wiederholt geäußerter 

Kritikpunkte gegen ein weiteres „Bürokratiemonster“, 
welches weder Menschenrechte noch Umweltschutz zu 

verbessern helfe oder einem angeblich erneuten Rück-

schlag gegen die Wettbewerbsfähigkeit Europas gerade in 

Krisenzeiten, ist einmal mehr davon auszugehen, dass 

jahrzehntealte internationale „Supply Chain Compli-
ance“-Gesetzgebungsinitiativen um eine supranationale 

Gesetzgebung aus Brüssel ergänzt werden. Auch bei 

einem endgültigen Scheitern der EU-CS3D wäre es 

schließlich bei der Anwendbarkeit des deutschen LkSG 

verblieben – und insofern kann diese europäische Harmo-

nisierung auch für einheitlichere Wettbewerbsverhält-

nisse zu Gunsten deutscher Unternehmen sorgen. Und 

eine fortschreitende Regulierung noch enger gefasster 

13 Vgl. CS3D Art. 22 n.F. „Civil liability of companies and aright to full 

compensation“ 
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neuer Unternehmenssorgfaltspflichten, wie zum Beispiel 

durch die erst vergangene Woche beschlossenen EU-Ver-

packungsverordnung14 und EU-Zwangsarbeitsverord-

nung15 oder der immer noch „jungen“ EU-Entwaldungs-

verordnung16 – mit übrigens vielen teils überraschenden 

Ausflügen in die weltweite Korruptionsprävention oder 

wieder in den Schutz von Menschenrechten – ist vielleicht 

noch komplexer in einer innerbetrieblichen Umsetzung 

als ein „EU-Lieferkettengesetz“, dessen Anwendungs-
schwellen signifikant erhöht wurden – mit einer verdop-

pelten Mitarbeiterzahl und verdreifachter Umsatz-

schwelle. Unabhängig davon werden die direkten 

gesetzlichen Anwendungsschwellen sowieso ausstrahlen 

und über vertragliche Klauseln marktbestimmender Ak-

teure für eine weitere Proliferation der Verpflichtungs-

reichweite sorgen; ein Effekt, der bereits mit der Einfüh-

rung des deutschen LkSG vor über einem Jahr deutlich 

sichtbar wurde. 

 

Die Fülle der neuen Unternehmenssorgfaltspflichten las-

sen es als geraten erscheinen, mit den neuen Risiko-Ana-

lyse- und -Management Pflichten möglichst frühzeitig zu 

beginnen. Oder eben die Erweiterung vorhandener Com-

pliance Management Systeme (CMS), Risiko Management 

Systeme (RMS) und auch Interner Kontrollsysteme (IKS) 

um die neuen Compliance Risiko-Kategorien beziehungs-

weise geschützten Rechtspositionen im Bereich der Men-

schenrechte und des Umweltschutzes sinnvoll zu ergän-

zen. Insbesondere eine Anpassung der risikobasierten 

Geschäftspartnerprüfungsprozesse (Business Partner 

Compliance Due Diligence) und der Hinweisgeber- und 

Beschwerdeverfahren (Whistleblowingsysteme) muss 

hierbei in Betracht kommen. 

 

 

 
14 Die EU-Verpackungsverordnung (2022/0396 COD) sieht vor, dass 

Verpackungen bald grundsätzlich recycelbar sein müssen. Damit wird 

insbesondere das Problem von Einwegverpackungen adressiert. Abruf-

bar unter eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0677 
15 Die EU-Zwangsarbeitsverordnung (2022/0396 COD) wurde kurz vor 

der CS3D vom Ministerrat angenommen und sieht ein Verbot für die 

Ein- und Ausfuhr von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten vor. Ab-

rufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0453. In den USA wurde be-

reits im Vorjahr mit dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) 
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eine strikte bundesweite Importregelung erlassen, welche alleine bei 

Verdacht auf Zwangsarbeit Einfluss zu Lasten der Uiguren in der west-

chinesischen Provinz Xinjiang einen Zollarrest in US Zolllagern vorsieht. 

Abrufbar unter: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-

bill/1155/text 
16 Die EU-Entwaldungsverordnung 2023/1115 vom 31.05.2023 verbie-

tet die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen und Rohstoffen in den Bin-

nenmarkt, welche weltweit auf Waldflächen hergestellt oder gefördert 

wurden, die zum Zwecke der gewerblichen landwirtschaftlichen Nut-

zung widerrechtlich entwaldet wurden. Abrufbar unter https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0677
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